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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Stoff 

Name : Citronensäure 

Handelsname : TEMPO 

EG-Nr. : 201-069-1 

CAS-Nr. : 77-92-9 

Formel : C6H8O7 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Verzögerungsmittel für schnellabbindenden Zement CNP PM NF, Maximale Dosierung: 1% 

des Bindemittelgewichts 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin  

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Eye Irrit. 2 H319   

STOT SE 3 H335   

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Stellt keine besondere Gefährdung für die Umwelt dar, sofern die nationalen und 

lokalen Vorschriften zur Entsorgung (siehe Abschnitt 13)  eingehalten werden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefahrenhinweise (CLP) : H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 - Kann die Atemwege reizen. 

S.A. VICAT 

Direction Commerciale Ciments et Liants Hydrauliques - 

4 Rue Aristide Bergès 

FR 38080 L'Isle d'Abeau 

France 

T +33 4 74 27 59 00 , F +33 4 74 18 41 15 

fds.ciment@vicat.fr  

mailto:fds.ciment@vicat.fr
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Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Staub vermeiden. 

P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. 

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 

Atmung sorgen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Kann Hautreizung hervorrufen. 

 

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 

Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin 

wirkende Eigenschaften aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Art des Stoffs : Einkomponentig 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Citronensäure CAS-Nr.: 77-92-9 

EG-Nr.: 201-069-1 

100 Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Anmerkungen : Spezifische Konzentrationsgrenzen LCS : nicht betroffen 

Multiplikationsfaktor M: nicht betroffen 

Schätzung der akuten Toxizität (ATE): nicht relevant 

Nanopartikelmaterial: keine Daten verfügbar 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Im Falle von Exposition gegenüber hohen Konzentrationen: Betroffene Person an die 

frische Luft bringen, Bei anhaltender Reizung einen Arzt hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit milder Seife und Wasser waschen. Bei Rötung oder Reizung einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und sorgfältig bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen (mindestens 

15 Minuten). Auf jeden Fall einen Augenarzt aufsuchen, selbst wenn keine unmittelbaren 

Symptome auftreten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Beim Verschlucken großer Mengen: Niemals versuchen Erbrechen herbeizuführen. Nach 

Verschlucken, Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn die betroffene Person bei 

Bewusstsein ist). Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Reizung von Rachen und Atemwegen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Hautreizung. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Schleimhautreizung. Erbrechen. 



TEMPO 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

21.12.2023 (Überarbeitungsdatum) DE - de 3/9 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. Wenn möglich, dieses Datenblatt vorlegen. Falls nicht verfügbar, Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid (CO2). 

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Explosionsgefahr : Infolge Explosionsgefahr das Aufwirbeln von pulverisiertem Material vermeiden. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Möglich Freisetzung giftiger und reizender Dämpfe. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Das Löschwasser durch 

Eindämmen zurückhalten. 

Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemein zu treffende Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Zündquellen entfernen. 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Produkt nicht in der Umwelt verbreiten. Nicht in die Kanalisation oder in Flüsse ableiten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Trockenen TEMPO mit Reinigungsmethoden aufnehmen, die keine Verteilung des 

trockenen Produkts in der Luft begünstigen, wie beispielsweise Staubsauger (tragbare 

Industriesauger, mit hocheffizientem Partikelfilter (HEPA-Filter) oder einer anderen, 

äquivalenten Technik). Das aufgenommene Produkt in einen geschlossenen Container 

geben Vor der Entsorgung ist das Abbinden  wie in Rubrik 13 angegeben zu gewährleisten. 

Reinigungsverfahren : Mit viel Wasser und Reinigungsmittel gründlich waschen. 

Sonstige Angaben : Verunreinigte Materialien unter Beachtung der derzeit gültigen Vorschriften entsorgen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Zündquellen entfernen. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Die Bildung von Staub und seine Ausbreitung in der Atmosphäre vermeiden. Berührung mit 

den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung 

geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Die Anwendungshinweise beachten (siehe 

Technisches Datenblatt). Entstehen von elektrostatischer Aufladung vermeiden. 
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Hygienemaßnahmen : Während der Handhabung von TEMPO nicht essen, trinken oder rauchen, um jeglichen 

Kontakt mit der Haut oder dem Mund zu vermeiden. Nach dem Arbeiten mit TEMPO oder 

Produkten, die TEMPO enthalten, umgehend die Hände waschen. Kleidung, Schuhe, Uhren 

und sonstige verunreinigte Gegenstände ausziehen und vor der Wiederverwendung separat 

gründlich reinigen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen halten. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort 

lagern. 

Unverträgliche Materialien : Starke Basen. Starke Oxidationsmittel. Metalle. Reduktionsmittel. 

Wärme- oder Zündquellen : Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. 

Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : In der Originalverpackung aufbewahren. 

Verpackungsmaterialien : Polyethylen. Polypropylen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine Information verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Citronensäure (77-92-9) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Zitronensäure 

AGW (OEL TWA) 2 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(I) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 

werden 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille. (ISO 16321-1) 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei Handhabung großer Produktmengen: Schutzanzug, Stiefel 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe aus Nitrilgummi. Die Handschuhe schützen nur, wenn gewährleistet ist, dass keine TEMPO partikel zwischen Handschuhe und 

Haut gelangen . Die zu verwendenden Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der Verordnung 2016/425 und der daraus resultierenden Norm 

ISO 374-1 entsprechen. Durchbruchzeit: Empfehlungen des Lieferanten beachten 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung: Staubmaske FFP2. (EN 143) 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass das Produkt nach einer Freisetzung, z. B. durch Risse in den Behältern 

oder in den Leitungssystemen, nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen kann. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Weiß. 

Aussehen : Kristallines Pulver. 

Molekulargewicht : 192,12 g/mol 

Geruch : Keine. 

Geruchsschwelle : Nicht anwendbar 

Schmelzpunkt : 153 °C (1013 hPa) 

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : nicht bestimmt 

Entzündbarkeit : nicht bestimmt 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd gemäß EG-Kriterien. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : 345 °C 

Zersetzungstemperatur : > 170 °C 

pH-Wert : 1,8 (5 % wässrige Lösung – 25 °C) 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Viskosität, dynamisch : nicht bestimmt 

Löslichkeit : Wasser: 61,8 % (25°C) 

Ethanol: 38,3 % (25°C) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : -1,6 – -1,8 

Dampfdruck : 0 Pa (25 °C) 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 850 – 950 g/cm³ (Rohdichte)- 1.665 g/cm³ (Reine Dichte) (20°C) 

Relative Dichte : nicht bestimmt 

Relative Dampfdichte bei 20°C : nicht bestimmt 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 

(Butylacetat=1) 

: nicht bestimmt 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt unter normalen Anwendungsbedingungen keine besonderen Gefahren. 

10.2. Chemische Stabilität 

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Staubbildung vermeiden. Elektrostatische Aufladung vermeiden. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Basen. Starke Oxidationsmittel. Metalle. Reduktionsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Citronensäure (77-92-9)  

LD50 oral Ratte 4500 – 6400 mg/kg Körpergewicht (OECD-Methode 401) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD-Methode 402) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 1,8 (5 % wässrige Lösung – 25 °C) 

Zusätzliche Hinweise : Wiederholter oder länger anhaltender Kontakt kann zu schwacher Hautreizung führen 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

pH-Wert: 1,8 (5 % wässrige Lösung – 25 °C) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Zusätzliche Hinweise : Ames-Test (mit oder ohne metabolischer Aktivierung) : negativ 

(veröffentlichte Daten) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann die Atemwege reizen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Nicht anwendbar) 
 

Citronensäure (77-92-9)  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt unter normalen Anwendungsbedingungen 

keine besonderen Gefahren. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Citronensäure (77-92-9) 

LC50 Fische 440 – 760 mg/l/48 h (Leuciscus idus melanotus) 

EC50 Daphnia > 50 mg/l/48 h (Dreissena polymorphia) 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Citronensäure (77-92-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,526 g O2/g Stoff 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 0,728 g O2/g Stoff 

Biologischer Abbau 100 % (19 days) (OECD-Methode 301F) 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Citronensäure (77-92-9) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -1,6 – -1,8 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Citronensäure (77-92-9) 

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. Mit Detergentien reinigen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Nach dem Waschen wiederverwenden oder recyceln. 

Zusätzliche Hinweise : Der Anwender wird auf das mögliche Vorhandensein spezifischer gemeinschaftsrechtlicher, 

nationaler oder lokaler Entsorgungsbestimmungen aufmerksam gemacht. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht geregelt 

 

Seeschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Lufttransport 

Nicht geregelt 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Bahntransport 

Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Nicht in REACH-Anhang XVII gelistet 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Nicht in REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Nicht in der REACH-Kandidatenliste gelistet 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Nicht in der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012) gelistet 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Nicht in der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021) gelistet 

Ozon-Verordnung (2024/590) 

Nicht in der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590) gelistet 

Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

Nicht in der VERORDNUNG DES RATES (EG) über Güter mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 
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Nationale Vorschriften 

Deutschland 

VOC Verordnung (ChemVOCFarbV) : Maximaler VOC-Inhalt : 0,00 g/l 
 

 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV; Kenn-Nr. 57). 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine Angaben verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Dieses Datenblatt wurde aktualisiert (Datum siehe oben auf dieser Seite). SDB-EU-Format gemäß VERORDNUNG 2020/878 DER EU-

KOMMISSION. 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

ED Endokriner Disruptor 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 

Datenquellen : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 

 


